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1. Einleitung

Zu den zentralen Ereignissen des europäischen Spätmittelalters 
gehört jener große Krieg zwischen der englischen und der fran-
zösischen Monarchie, der in den dreißiger Jahren des 14.  Jahr-
hunderts ausbrach und in einer Folge raumgreifender Feldzüge 
samt vielen regional begrenzten militärischen Aktionen bis in 
die Mitte des 15.  Jahrhunderts geführt wurde. Er betraf auch 
die benachbarten Reiche von Schottland bis Italien und Spa-
nien, in besonderer Weise die deutschen Könige als Träger der 
Kaiserkrone des Heiligen Römischen Reiches, brachte gewaltige 
Zerstörungen, Blutopfer und materielle Verluste mit sich, aber 
auch kräftige Modernisierungsimpulse durch progressive Ent-
faltung der politischen Theorie, der Verwaltung und der Hee res-
ver fassung.

Dieser ungewöhnlich lange und hartnäckig ausgetragene 
Konfl ikt, für den die Bezeichnung «Hundertjähriger Krieg» erst 
während des 19.  Jahrhunderts in Frankreich aufgekommen ist, 
hatte tief in die Geschichte hinabreichende Wurzeln und war im 
wesentlichen dynastischer Natur, in der Substanz eine An ge-
legen heit zweier Königshäuser und der mit ihnen durch wech-
selnde Allianzen verbundenen Familien des Hochadels. Es han-
delte sich daher nicht um einen Krieg zwischen Staaten, in dem 
«Frankreich» und «England» gegeneinander angetreten wären, 
sondern um die militärische Auseinandersetzung zweier riesi-
ger Lehnsverbände, und deshalb hingen Feindschaften ebenso 
wie Bündnisse von Heirats- und Verwandtschaftsbeziehungen 
ab, von persönlichen Loyalitäten, individuellen Ambitionen, 
von Förderung, Gunst und Huldverlust. Wegen dieser sehr sub-
jektiv-personalen Bestimmung lassen sich die Abläufe nicht mit 
modernen Kategorien von Staatsräson und nationaler Politik 
durchschauen und erklären, auch nicht mit den üblichen Kon-
zepten von homogenen Volkswirtschaften oder Institutionen, 



die unabhängig von den sie tragenden Personen gleichsam ob-
jektiv existieren. Wir sollten uns vielmehr fürs erste wie Ethno-
logen auf ungewohnte Verhaltensweisen fremder Menschen und 
auf eine Welt einlassen, deren andersartige Struktur wir zu-
nächst beobachten und respektieren müssen, um sie überhaupt 
verstehen zu können.  

Eine frühe Voraussetzung für den späteren Konfl ikt ergab 
sich, als Herzog Wilhelm von der Normandie im Jahre 1066 
mit einer Invasionsfl otte an der südenglischen Küste landete, in 
der Schlacht bei Hastings das angelsächsische Heer besiegte und 
noch im selben Jahr König von England wurde. Gleichwohl 
blieb er Herzog der Normandie und als solcher Vasall des fran-
zösischen Königs, doch fortan beherrschten englische Könige 
mit ihrem adligen Gefolge einen Teil Frankreichs.

Fast hundert Jahre später, 1152, nahm ein anderer Herzog 
der Normandie, Heinrich von Anjou, Eleonore zur Frau, die so-
eben vom französischen König Ludwig VII. geschiedene Erbin 
des Herzogtums Aquitanien. Heinrich war der Sohn des Grafen 
Gottfried «Plantagenêt» von Anjou und Mathildes, der Tochter 
König Heinrichs I. von England. Nach dessen Tod im Jahre 
1135 war Mathildes Recht auf die Nachfolge in England nicht 
anerkannt worden, so daß ihr Sohn und Erbe seinen eigenen 
Thronanspruch erst nach langen Kämpfen im Jahre 1154 durch-
setzen konnte. Als Heinrich II. wurde er zum König von Eng-
land gekrönt, blieb außerdem Graf von Anjou, Herzog der Nor-
mandie und durch seine Gemahlin Eleonore auch Herzog von 
Aquitanien. Zwar huldigte er für diesen Festlandsbesitz dem 
französischen König, aber faktisch regierte er außer England 
auch den größten Teil Frankreichs.

Dieses Großreich der Anjou-Plantagenêt bestand zwar nur 
bis 1204, als der französische König Philipp II. die Normandie 
und das Poitou eroberte, aber im Südwesten Frankreichs hielt 
der englische König Heinrich III. auch später noch große Län-
dereien zwischen Charente und den Pyrenäen, deren Besitz ihm 
Ludwig IX. von Frankreich 1259 im Vertrag von Paris bestä-
tigte, indem er sie ihm als «Herzogtum Guyenne» mit der 
Hauptstadt Bordeaux zu Lehen gab. Dafür verzichtete Hein-
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rich III. auf Anjou, Maine und die Touraine, gab seinen Titel 
als Herzog der Normandie ebenso auf wie den des Grafen von 
Anjou. Was als dauerhaftes Friedensabkommen gedacht war, 
führte jedoch im Laufe der Zeit immer deutlicher erkennbar 
zu unvereinbar gegensätzlichen Positionen, denn die englischen 
Könige wollten ihr französisches Lehnsgut wie Eigentum 
behandeln und behalten, während die Könige von Frankreich 
 ihren mächtigen Vasallen gänzlich vom Kontinent zu vertreiben 
suchten. 

Als die Spannungen sich im ersten Drittel des 14.  Jahrhun-
derts bis zur Entladung gesteigert hatten, befanden sich Frank-
reich und England wirtschaftlich und technisch im großen und 
ganzen auf dem gleichen Niveau, stimmten in ihrer Gesell-
schaftsordnung, ihrer Kultur und dem Wertesystem überein.

In Frankreich lebten damals ungefähr 16 Millionen Men-
schen, und seine Hauptstadt übertraf mit 200  000 Einwohnern 
selbst die größten italienischen Städte. Als bedeutendstes Zen-
trum der Wissenschaft in Europa wirkte die Universität Paris 
meinungsbildend, auf theologisch-philosophischem Gebiet auch 
meinungsführend, und war intellektuelle Autorität von großem 
politischen Gewicht. Von Frankreich ausgehend verbreitete sich 
die Architektur der gotischen Kathedralen über die west liche 

Die Anfänge des Hauses Anjou-Plantagenêt
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Heinrich I. († 1135)
Kg.  v. England

Gottfried «Plantagenêt» († 1151)  �  Mathilde († 1167)        Wilhelm X. († 1137)
 Gf.  v. Anjou, Hz.  d. Normandie                                                    Hz.  v. Aquitanien

                       
                                            Heinrich II. († 1189)            �            Eleonore († 1204) 
 Gf.  v. Anjou
 Hz.  d. Normandie
 Hz.  v. Aquitanien
 Kg.  v. England



Das Reich Heinrichs II. (1152/54–1189)

Normannische
Inseln

Rhein

Rh
ôn

e
Seine

Loire

Ebro

Duero

 N o r d s e e

  M i t t e l m e e r

A t l a n t i s c h e r
O z e a n

0 50 100 150 km

Seit 1154 als
König von England,
Herzog der Normandie,
Graf von Anjou
Erbe Eleonores von
Aquitanien (1152)
Nach 1154 erworbene
Oberlehnsherrschaften
Reichsgrenze

KGR.  LEÓN

KGR.
ENGLAND

KGR.
SCHOTTLAND

IRLAND

KGR.  FRANKRE ICH

KGR.
PORTUGAL

KGR.
KAST I L I EN

KGR.
NAVARRA

KGR.
ARAGON

RÖMISCHES
RE ICH

G a l i c i e n

W a l e s

N o r m a n d i e

A n j o u

P o i t o u

B r e t a g n e

A q u i t a n i e n

A s t u r i e n

K a t a l o n i e n

Utrecht

Reims

Paris

LyonClermont

Avignon

Narbonne

Poitiers

Bordeaux

Toulouse

Rennes

Rouen

Brügge

Burgos

Santiago de
Compostela

León

Edinburgh

London

Dublin
York

N

S



Christenheit; seit 1309 residierten die Päpste in Avignon mit 
 einem mehrheitlich aus Franzosen bestehenden Kardinalskol-
legium; französische Herrscherhäuser regierten die Provence, 
Nea pel-Sizi lien, Navarra, Zypern. Gleichzeitig aber waren seit 
der Wende zum 14.  Jahrhundert die Spannungen zwischen dem 
König und den Eliten in Adel, Klerus, Bürgertum Frankreichs 
gewachsen und sollten sich durch den Krieg noch steigern.

England (also die Insel ohne Schottland und Wales) hatte 
etwa 5 Millionen Einwohner, von denen die meisten zu großen 
Grundherrschaften gehörten, die eine gut organisierte Land-
wirtschaft betrieben, vor allem Getreideanbau und Schafzucht 
zur Wollproduktion. Die einzig nennenswerte große Stadt, be-
wohnt von ungefähr 40  000 Menschen, war London, dessen 
Handel aber von Italienern, deutschen Hansekaufl euten und 
Kaufl euten aus Flandern beherrscht wurde. Seit dem 12.  Jahr-
hundert hatte die zunehmend zentralisierte Königsherrschaft 
eine für die Bedingungen der Zeit hervorragende Verwaltung 
aufgebaut, doch seit Beginn des 14.  Jahrhunderts wuchs der 
Einfl uß des Parlaments, das auf Ladung des Königs zusammen-
trat und sich in zwei getrennten Häusern versammelte: geist-
 liche und weltliche Herren im House of Lords, gewählte Vertre-
ter der Grafschaften im House of Commons. Das Parlament 
wurde üb licher weise und besonders im Kriegsfall zur Bewilli-
gung zu  sätz licher Abgaben zusammengerufen; es konnte entwe-
der starke Stütze oder mächtiger Gegner der Krone sein, in die 
Verwaltung und das Gerichtswesen eingreifen, Einfl uß auf poli-
tische Entscheidungen suchen.

Bei Steuerforderungen blieb auch die französische Monarchie 
auf den Konsens der Betroffenen angewiesen, obwohl sie seit 
dem Anfang des 13.  Jahrhunderts stärker geworden war und 
während der langen Regierungszeit Philipps IV. (1285–1314) 
 einen deutlichen Schub hin zu theoretischer und administrati-
ver Konsolidierung erfahren hatte. Nicht immer konnte der Kö-
nig von Frankreich die für Armeen nötigen Mittel aufbringen, 
aber gerade das wäre nötig gewesen, weil sich sein zunehmend 
strenges Regiment auf ein konsequent gehandhabtes Lehnrecht 
stützte, also Herrschaft über Vasallen war und insofern auch 
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den englischen König natürlich nicht aussparen konnte. Dessen 
Besitzungen auf dem Kontinent wurden wie alle anderen Ge-
biete nach lehnrechtlichen Kriterien behandelt, und folgerichtig 
defi nierten die Juristen und Berater des Königs von Frankreich 
jeden politischen Konfl ikt als feudale Auseinandersetzung zwi-
schen dem französischen Lehnsherrn und seinem widerborsti-
gen englischen Vasallen. Mangelndes Wohlverhalten oder miß-
liebiges Handeln konnten sie jederzeit als Rechtsverletzung 
kriminalisieren und entsprechende Strafen empfehlen. Der Ein-
satz militärischer Macht gegen Amtsträger des englischen Kö-
nigs oder auch gegen diesen selbst mußte demnach nicht als 
Krieg, sondern durfte als legitimes Mittel zur Wiederherstellung 
gekränkten Rechts dargestellt werden.
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